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Änderung der Zuständigkeitsberei-
che der Orgelsachverständigen

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 27. März 2020 

AZ 12.94 Nr. 40.54-03-V01

Da Herr Kirchenmusikdirektor Professor Volker Lutz 
zu unserem großen Bedauern kürzlich verstorben ist, 
mussten seine Zuständigkeitsbereiche auf die ande-
ren Orgelsachverständigen verteilt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aktuellen Zu-
ständigkeitsbereiche aller Orgelsachverständigen ab-
gedruckt. Bereits von Herrn Professor Lutz begonne-
ne und noch nicht beendete Beratungen werden von 
den nach dieser Tabelle zuständigen Orgelsachver-
ständigen fortgeführt.

W e r n e r

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE DER ORGEL-
SACHVERSTÄNDIGEN DER EVANGELI-

SCHEN LANDESKIRCHE IN  
WÜRTTEMBERG

Kirchenbezirk Orgelsachverständiger
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Ergebnis der Wahlen zur 16. Württembergischen Evangelischen 
Landessynode

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 27. April 2020   GZ 11.31 Nr. 11.31-04-09-V17

Die 16. Württembergische Evangelische Landessynode hat am 15. Februar 2020 gemäß § 7 Absatz 1 Kirchenver-
fassungsgesetz die Gültigkeit der am 1. Dezember 2019 durchgeführten Wahl zur Landessynode und die Mitglied-
schaft der Gewählten festgestellt:

Gewählt wurden

a) in den Wahlkreisen

Wahlkreis Kirchenbezirk Laien Theologen

1 Stuttgart   

  

 

  

4 Ludwigsburg, 
Marbach

 

 

5 Esslingen,
Bernhausen

 
  

6 Leonberg,  
Ditzingen

  

  

7 Vaihingen/Enz, 
Mühlacker
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Wahlkreis Kirchenbezirk Laien Theologen

8 Besigheim,  
Brackenheim

 
 

 

  

9 Heilbronn   

10 Weinsberg,  
Neuenstadt,  
Öhringen

  

11 Künzelsau, 
Schwäbisch Hall, 
Gaildorf

  

 

  

12 Crailsheim,  
Blaufelden,  
Weikersheim

  

 

13 Waiblingen, 
Backnang

  

  

  

  

14 Schorndorf, 
Schwäbisch 
Gmünd

  

  

15 Aalen, 
Heidenheim

 

  

  

 

16 Göppingen,  
Geislingen
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Wahlkreis Kirchenbezirk Laien Theologen

26 Biberach, Ra-
vensburg

  
  

 

b) Von den der Universität Tübingen angehörenden ständigen Mitgliedern des Prüfungsausschusses für die  
1. Evang.-theol. Dienstprüfung gemäß § 4 Absatz 2 Kirchenverfassungsgesetz gewählt:

W e r n e r
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16. Württembergische Evangelische 
Landessynode – Ältestenrat,  
Geschäftsausschüsse –

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
 vom 27. April 2020 

GZ 11.31 Nr. 11.31-04-09-V17

Die 16. Evangelische Württembergische Landessyn-
ode hat am 15. Februar 2020 gemäß §§ 6 bzw. 26 der 
Geschäftsordnung gewählt in den:

1. Ältestenrat:

 

 

  
 

 

 
  

 
 

 

Dem Ältestenrat gehören kraft Amtes an

die Präsidentin der Landessynode (als Vorsitzende): 

die stellvertretenden Präsidenten: 
 

2. Theologischen Ausschuss

  

 

 

3. Rechtsausschuss:

 
 

 

  
 

4. Finanzausschuss:

 
  

 

 

  

5. Ausschuss für Bildung und Jugend:

 

 



Bd. 69 Nr. 5 80 31. Mai 2020

  

 
 

  

 

6. Ausschuss für Kirche, Gesellschaft, Öffentlich-
keit und Bewahrung der Schöpfung:

 

 

 

  

 

  

  

 
 

7. Ausschuss für Diakonie:

 

 

 

8. Ausschuss für Mission und Ökumene und Ent-
wicklung:

  

  

 

  

  

  

 
 

9. Ausschuss für Kirchen- und Gemeindeent-
wicklung

  

  

 
 

  

W e r n e r
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Arbeitsrechtsregelungen

Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) vom 
10. November 2006 (Abl. 62 S. 253) zuletzt geän-
dert durch Beschluss vom 23. April 2020 wird wie 
folgt geändert:

Die Anlage 1.7.4 zur KAO wird wie folgt neu gefasst:  

„Anlage 1.7.4 zur KAO 
Arbeitsrechtliche Regelung zur Entgeltfortzah-

lung bei Arbeitsbefreiung wegen  
Kinderbetreuung wegen der Corona-Krise

§ 1  
Arbeitsbefreiung

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unter Fortzah-
lung der Bezüge freizustellen, sofern 

• die betreffende Einrichtung (z. B. Kindertages-
stätte, Tagesgroßpflegestelle, Eltern-Kind-Initiati-
ve oder Schule) schließt, um die Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen,

• die von der Schließung betroffenen Kinder unter 
12 Jahre alt sind oder das 12. Lebensjahr vollen-
det haben und wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig 
sind und in demselben Haushalt leben, 

• eine alternative private Betreuung des Kindes 
bzw. der Kinder ansonsten nicht sichergestellt 
werden kann,  

• der Abbau von Überstunden und Mehrarbeit er-
folgt ist bzw. der Rahmen des Arbeitszeitkontos 
erschöpft ist und 

• der Gewährung keine dienstlichen Gründe ent-
gegenstehen.

§ 2 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Die Regelung tritt am 19. März 2020 in Kraft und am 
17. Juli 2020 außer Kraft.“
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Amtsblatt 
Laufender Bezug nur durch das Referat Interne  
Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenrats.  
Bezugspreis jährlich 25,00 Euro,  
zuzüglich Porto- und Versandkosten.  
Erscheinungsweise: monatlich.

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember  
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können 
vom Referat Interne Verwaltung des Evangelischen Ober-
kirchenrats – soweit noch vorrätig – bezogen werden.  
Preis je Einzelheft: 2,00 Euro.
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